
 

Ernennungserfordernisse für L 1/l 1  für Praxisschullehrpersonen (altes Dienstrecht) 

 
 
Die in der Anlage 1 des BDG (Beamtendienstrechtsgesetz) festgelegten Bestimmungen gelten 
gleichlautend auch für Vertragslehrpersonen. 
 
Anlage 1, 23.3: Ernennungserfordernisse  in der Verwendungsgruppe L 1 

 

Studien (a+b) Praxis (c) Publikationen (d) 

Eine der Verwendung 
entsprechende 
Universitätsausbildung  
a) Durch den Erwerb eine 

Diplom- oder 
mastergrades  

 gem. § 87 (1) UG 2002  

 bzw. § 66 (1) UniStG 
 
ODER 
 
ein berufsbegleitendes 
Didaktikum 
oder 
Erwerb eines weiteren 
akademischen Grades 
Bachelor of Education (BEd) 
gemäß § 65 Abs. 1 des HG 
2005 bzw. ein weiteres 
Diplom gemäß AStG, jeweils 
gemeinsam mit einer 
mindestens sechsjährigen 
facheinschlägigen Lehrpraxis  

 
ODER 
 
den Erwerb eines 
facheinschlägigen 
Doktorgrades gemäß § 87 
Abs. 1 des UG 2002 bzw. § 66 
Abs. 1 UniStG oder eine 
abgeschlossene 
Universitätsausbildung durch 
den Erwerb eines Diplom- 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des UG 2002 bzw. 
§ 66 Abs. 1 UniStG, jeweils aus 
Pädagogik, Psychologie oder 
Soziologie. 
 

b) 
Erwerb eines der 
Verwendung 
entsprechenden 
akademischen 
Grades Bachelor 
of Education 
(BEd) gemäß § 65 
Abs. 1 des 
HG 2005 

eine mindestens 
vierjährige 
facheinschlägige 
Lehrpraxis mit 
hervorragenden 
pädagogischen 
Leistungen an 
einer der 
Ausbildung 
entsprechenden 
Schule 

durch Publikationen 
nachzuweisende 
einschlägige 
fachwissenschaftliche 
bzw. fachdidaktische, 
praktische oder 
künstlerische 
Tätigkeit. 
(Anm: Bestätigung 
durch Rektorin/Rektor 
der PH) 

 
 
 
 



 

Gesetzestext: (23.10.2019) 

23.3. Lehrer 

(ausgenommen 

Religionslehrer) an 

Praxisschulen der 

Pädagogischen 

Hochschulen 

(1) 
a) 

Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene 
Universitätsausbildung durch den Erwerb eines Diplom- oder Mastergrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG, 

  b) Erwerb eines der Verwendung entsprechenden akademischen Grades 
Bachelor of Education (BEd) gemäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 
für eine allgemein bildende oder berufsbildende Pflichtschule bzw. der 
Verwendung entsprechende(s) Diplom gemäß AStG für eine allgemein 
bildende oder berufsbildende Pflichtschule oder eine universitäre 
Lehramtsausbildung für eine allgemein bildende oder berufsbildende höhere 
Schule bzw. Erwerb des akademischen Grades Bachelor of Education (BEd) 
gemäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 für eine berufsbildende 
mittlere oder höhere Schule bzw. Diplom gemäß AStG für eine 
berufsbildende mittlere oder höhere Schule oder der Erwerb eines 
Bachelorgrades gemäß § 87 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 in den 
Studien Instrumental(Gesangs)pädagogik oder Musik und 
Bewegungserziehung bzw. eine Lehrbefähigung (in den beiden 
letztgenannten Fällen für Rhythmik/Bewegungserziehung und rhythmisch-
musikalische Erziehung, dem entsprechenden Instrumentalfach oder 
Gesang), 

  c) eine mindestens vierjährige facheinschlägige Lehrpraxis mit hervorragenden 
pädagogischen Leistungen an einer der Ausbildung entsprechenden Schule 
und 

  d) durch Publikationen nachzuweisende einschlägige fachwissenschaftliche 
bzw. fachdidaktische, praktische oder künstlerische Tätigkeit. 

  (2) Das Erfordernis gemäß Abs. 1 lit. a wird ersetzt durch 
  a) ein berufsbegleitendes Didaktikum oder Erwerb eines weiteren 

akademischen Grades Bachelor of Education (BEd) gemäß § 65 Abs. 1 des 
Hochschulgesetzes 2005 bzw. ein weiteres Diplom gemäß AStG, jeweils 
gemeinsam mit einer mindestens sechsjährigen facheinschlägigen 
Lehrpraxis mit hervorragenden pädagogischen Leistungen an einer der 
Ausbildung entsprechenden Schule, oder durch 

  b) den Erwerb eines facheinschlägigen Doktorgrades gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG oder eine abgeschlossene 
Universitätsausbildung durch den Erwerb eines Diplom- oder Mastergrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG, 
jeweils aus Pädagogik, Psychologie oder Soziologie. 

 

 


